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Sprechstunde des Bürgermeisters

Ihre Anliegen, Fragen und Hinweise können Sie dem 
Bürgermeister, Herrn Arne Schuldt, persönlich vortragen. 
Die Sprechstunde findet jeweils am 3. Dienstag des 
Monats im Rathaus, Markt 1, statt.
Der nächste Termin ist am Dienstag, 16.12.2008 von 
16:00-18:00 Uhr. 
Eine kurze Anmeldung im Vorzimmer des Bürgermeisters 
bei Frau Bartock, Telefon 769-101, erleichtert uns die 
Planung und erspart Ihnen Wartezeiten. Darüber hinaus 
können Sie auch außerhalb der Bürgersprechstunde 
einen Termin vereinbaren.

UNSER LEBEN
MV-JUGEND-FOTOSCHAU 2008

Ausstellung in der Städtischen Galerie Wollhalle Güstrow
vom 13.12.2008 bis zum15.02.2009

Die Förderung des künstlerischen Nachwuchses ist dem
MV-FOTO e. V. wichtig. Dafür  haben wir eine Jugendgruppe
gegründet, führen Praktika durch und richten Ausstellungen
aus. Höhepunkt ist die MV-JUGEND-FOTO-SCHAU
„UNSER LEBEN“, die wir seit 1996 jedes zweite Jahr aus-
richten.
Das Medium Fotografie ist für viele junge Menschen die
Möglichkeit, ihre Freuden, ihre Leiden, ihre Sicht auf ihre
und unsere Welt und ihre Probleme zu verarbeiten. Mit
unserer Ausstellung wollen wir Ihnen die Möglichkeit geben,
das öffentlich zu machen und so auch Denkanstöße zu
geben.
Die Fotografien für die Ausstellung werden durch eine Jury,
deren Mitglieder junge Fotografen und Vertreter der Aus-
richter sind, ausgewählt. Die Jury vergibt 8 Preise. 
Erstmalig in diesem Jahr wird auch eine Präsentation des 
FOTOCLUB BLOW UP – POWIEKSZENIE aus Polen Teil der
Ausstellung sein. 
2006 war die erste Station der MV-JUGEND-FOTO-SCHAU
das Jugendevent PRORA 06, dort gab es auch einen
Workshop des MV-FOTO. Einige der dort entstandenen
Fotografien zeigen wir nun auch in Güstrow.
„UNSER LEBEN“ wird nun schon zum siebenten Mal am tra-
ditionellen Ausstellungsort, der Städtischen Galerie Woll-
halle Güstrow, präsentiert. Im nächsten Jahr wird sie dann in
Schwerin zu sehen sein, danach soll sie nach Möglichkeit
auch an anderen Orten gezeigt werden. So tragen die jun-
gen Fotografen mit zur kulturellen Vielfalt unseres Landes
bei und werden andere junge Menschen anregen, sich an
der MV-JUGEND-FOTO-SCHAU 2010 zu beteiligen.
Zur Ausstellungseröffnung am Sonnabend, dem 13.12.2008

um 14:00 Uhr in der Städtischen Galerie Wollhalle Güstrow
wird herzlich eingeladen.
Wir danken der Stadt Güstrow und dem Ministerium für
Wissenschaft, Bildung und Kultur des Landes MV.

MV-FOTO e. V.

Nur noch knapp fünf Monate

… bis zur Eröffnung der BUGA 2009. Von Tag zu Tag schrei-
ten die Vorbereitungen auch in der Barlachstadt voran. Der
neue Abschnitt des Rundwegs ist bereits ein gutes Stück
fertig gestellt, die Beschilderung in Auftrag gegeben. Im
Rahmen der Neubeschilderung des Altstadtrundweges
durch das innerstädtische Grün werden auch die Tafeln, die
den „Blauen Faden“ kennzeichnen, erneuert. 

Die Barlachstadt vermarktet sich mit ihren Projekten
vielfältig über die Stadtgrenzen hinaus. So berichtet der
Newsletter der BUGA, der einmal im Monat erscheint, im
November ausführlich über Güstrow und die geplanten
Höhepunkte im BUGA-Jahr. Den Newsletter sowie die
aktuellen Entwicklungen können Sie sich unter www.buga-
guestrow.de gern ansehen.

Seit dem 7. November läuft der Ticketvorverkauf für den
Besuch der Bundesgartenschau Schwerin auch hier vor Ort.
So haben Sie die Möglichkeit, langfristig Ihren Ausflug zu
planen. Gerne begrüßen wir Sie in der Woche vom 14. bis
20. September 2009 in Schwerin. Das ist die Woche, in der
die Barlachstadt Güstrow sich in dem Umlandpavillon
zusammen mit vielen Partnern direkt auf dem BUGA-
Gelände präsentiert. 

Der Güstrower Stadtanzeiger –
eine Zeitung der Stadt für

ihre Bürgerinnen und Bürger
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Aktuelle Informationen
zu den Straßenbauvorhaben 

Sanierungsgebiet „Altstadt“

Sanierte Domstraße vor der Verkehrsfreigabe

Am 5. Mai 2008 wurde mit der Sanierung der ca. 190 m lan-
gen Domstraße begonnen. Seitdem wurden im Tiefbau der
Mischwasserkanal sowie die Gas,- Wasser- und Stromver-
sorgung erneuert. Dem schloss sich die Neugestaltung der
Verkehrsanlagen an. Die beidseitigen Gehwege wurden mit
dem sogenannten Altstadtklinker in den Farbtönen blau-rot-
braunbunt gepflastert. Die Übergänge im Fahrbahnbereich
sind behindertengerecht durch Bordabsenkungen ausge-
führt. Als Borde kamen die vorhandenen der Domstraße
wieder zum Einsatz. Im Fahrbahnbereich wurden die Que-
rungsstellen für Fußgänger mit kopfgesägtem Großpflaster
ausgestattet. Dieses Material kam auch in einer Breite von
0,90 m in der Fahrbahn beidseitig der Borde zum Einsatz.
Mit dieser Pflasterqualität soll insbesondere das Fahren mit
dem Rad auf der Fahrbahn attraktiver werden. Häufig nut-
zen Radfahrer die Gehwege und verstoßen damit nicht nur
gegen die StVO sondern gefährden auch Fußgänger bzw.
aus den Häusern kommende Personen. Zwischen den
Pflasterstreifen aus kopfgesägtem Material wurde ge-
brauchtes Großpflaster im Reihenverband verlegt. Ingesamt
wurden in der Domstraße über 500.000 Euro investiert. Die
Verkehrsfreigabe für die Domstraße erfolgte Ende November.
In der Fußgängerzone Pferdemarkt konnte die Sanierung
der Fugen im 1. Bauabschnitt noch im September abge-
schlossen werden. Der Bereich vom Markt bis rund um den
Borwinbrunnen verfügt seitdem über eine bis oben gebun-
dene Fuge, welche nicht ausspült bzw. durch die Kehr-
maschine freigelegt werden kann. Die Begehbarkeit hat sich
damit deutlich verbessert. Im kommenden Jahr soll der 2.
Bauabschnitt bis zur Neuen Wallstraße folgen. 

Sanierungsgebiet „Schweriner Vorstadt“
Im Friedrich-Schult-Weg konnten die Pflasterarbeiten im
November abgeschlossen werden. Damit stellt sich der Weg
am Gertrudenfriedhof in einer neuen ansprechenden Quali-
tät dar und lädt auch zum Verweilen ein. Im Bereich zur Kapel-
lenstraße wurde eine Bank aufgestellt.
Auf dem Gertrudenplatz wurde die fußläufige Anbindung
des Gertrudenfriedhofes durch die Verwendung von kopfge-
sägten Großpflaster deutlich verbessert. Durch Verwendung
dieses Materials kann ab sofort der Friedrich-Schult-Weg
entlang der Friedhofsmauer behindertengerecht begangen
werden. Auch die Anbindung bis an die Lindenstraße wurde
behindertengerecht ausgeführt. 
Im vorderen Abschnitt zur Lindenstraße wurden die Bus-
bucht sowie Teile des Platzes aus der aktuellen Umsetzung

des Sanierungsvorhabens zurückgestellt. Hintergrund ist
der beabsichtigte Ausbau der Lindenstraße durch das
Straßenbauamt, welcher frühestens im Jahre 2014 zu erwar-
ten ist. Die Berücksichtigung der Busbucht und des Geh-
weges entlang der Lindenstraße zum jetzigen Zeitpunkt
hätte einen zu starken Vorgriff auf die künftige Planung be-
deutet, was einem gesamtheitlichen Planungsansatz für die
Lindenstraße widersprechen würde. 

Weg an der Mauer des Gertrudenfriedhofes

Erschließung des Bioenergieparks Güstrow
Nachdem Ende Oktober mit dem Bau der Linksabbiege-
spur auf der Landesstraße L 142 zum Bioenergiepark be-
gonnen wurde, konnten aufgrund der Witterung die Arbeiten
noch im November abgeschlossen werden. Mit dem Links-
abbieger auf der Landesstraße wurde eine leistungsfähige
Anbindung des Bioenergieparks geschaffen. Diese dient
während der fortlaufenden Ausbauarbeiten am Bioenergie-
park zunächst als Baustellenzufahrt.

Die Domstraße ist fertig!
Es ist geschafft!

Die Geschäfte und gewerblichen sowie gastronomischen
Einrichtungen freuen sich auf Ihren Besuch!



Aus dem Beschlussprotokoll
der Sitzung der Stadtvertretung vom 16.10.2008

Öffentliche Teil:
IV/1073/08 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-

trow bestellt in ihrer Sitzung am
16.10.2008 Herrn Andreas Ohm zum
Aufsichtsratsmitglied der Wohnungs-
gesellschaft Güstrow (WGG) GmbH.

IV/1036/08 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
16.10.2008 die 1. Nachtragshaushaltssat-
zung und den 1. Nachtragshaushaltsplan
2008 der Barlachstadt Güstrow.

IV/1042/08 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in Ihrer Sitzung am
16.10.2008 den 1. Nachtrag zum Wirt-
schaftsplan 2008 des Städtischen Abwas-
serbetriebes Güstrow.

IV/0954/08 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
16.10.2008 die Satzung der Barlachstadt
Güstrow über die Erhebung einer Hunde-
steuer (siehe Seite 5 bis 6).

IV/1030/08 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
16.10.2008 dem Hort, Werner-Seelenbin-
der-Straße 1 den Namen „Hort am Insel-
see“ zu verleihen.

IV/1068/08 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
16.10.2008:
Der Bürgermeister wird beauftragt, mit der
Stadtwerke Güstrow GmbH, der Freizeit-
und Immobiliengesellschaft GmbH, der
Natur- und Umweltpark Güstrow gGmbH,
der Omnibusverkehrsgesellschaft Güs-
trow mbH, der Ernst Barlach Stiftung so-
wie dem Fremdenverkehrsverein Güstrow
e. V. Verhandlungen zwecks Anschaffung
und Betreibens eines Panoramabusses
zur Verbesserung der touristischen Infra-
struktur der Stadt aufzunehmen. Die Er-
gebnisse sind im Ausschuss Jugend,
Schule, Kultur und Sport, im Ausschuss
für Senioren, Familie und Soziales und im
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt
und Wirtschaftsförderung bis zum
28.02.2009 vorzulegen. 

IV/1075/08 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
16.10.2008, den Bürgermeister zu beauf-
tragen, einen Aufstellungsbeschluss für
den Bebauungsplan - Gelände der ehe-
maligen Zuckerfabrik Güstrow (Verbin-
dungschaussee) - zu erarbeiten und der
Stadtvertretung zur Sitzung am 11.12.2008
vorzulegen, die dann über die weitere
Vorgehensweise entscheidet.

Nichtöffentlicher Teil:
IV/1009/08 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-

trow beauftragt den Bürgermeister in ihrer
Sitzung am 16.10.2008 den Nutzungsver-
trag zwischen der Barlachstadt Güstrow
und dem Wassersportverein Güstrow
1928 e. V. abzuschließen. 

IV/1011/08 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
16.10.2008 den Abschluss eines Erbbau-
rechtsvertrages für eine Teilfläche in der
Speicherstraße, der Flur 5, aus dem Flur-
stück 16 in einer Größe von ca. 1.700 m2. 

IV/1012/08 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow erklärt sich auf ihrer Sitzung am
16.10.2008 damit einverstanden, dass der
Vergleichsvertrag zwischen der Barlach-
stadt Güstrow, handelnd für den Städti-
schen Abwasserbetrieb und der „Getreide
AG“ abgeschlossen wird.

IV/1017/08 Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güs-
trow beschließt in ihrer Sitzung am
16.10.2008 die Genehmigung der Grund-
schuldbestellung UR-Nr. 572/2008 vom
15.05.2008. 
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Amtliche Bekanntmachungen der Barlachstadt Güstrow

Sprechstunde des Präsidenten

Der Präsident der Stadtvertretung Güstrow,
Herr Günter Wolf, steht Ihnen für Ihre Fragen

und Anliegen gern zur Verfügung.
Vereinbaren Sie bitte einen Gesprächstermin

unter Telefon 769-115 oder 769-116
im Büro der Stadtvertretung.

Termine

Die nächste Sitzung der Stadtvertretung Güstrow
findet am Donnerstag, dem 11.12.2008 um 18:00 Uhr
im Bürgerhaus, Sonnenplatz 1, statt.
Die nächste Sitzung des Hauptausschusses findet
am Donnerstag, dem 05.02.2009 um 18:30 Uhr im
Rathaus, Stadtvertretersaal, statt.
Einladung und Tagesordnung werden eine Woche
vor Sitzungstermin durch Aushang im Schaukasten
der Stadtverwaltung, Rathaus, Markt 1, öffentlich
bekannt gegeben.

Kommunalpolitik in der Barlachstadt

Im Internet können Sie sich aktuell unter:
www.guestrow.de/kommunalpolitik/ über die Arbeit der
Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow informieren. Im
Ratsinformationssystem finden Sie u. a. Informationen zu
den Sitzungen, Beschlüssen und zu den Mandatsträgern.



Güstrower Stadtanzeiger

Satzung der Barlachstadt Güstrow
über die Erhebung einer Hundesteuer

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und der §§ 1 bis
3, 17 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) des Landes
Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschlussfassung in
der Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow vom
16.10.2008 folgende Satzung erlassen:

§ 1 - Steuergegenstand

Steuergegenstand ist das Halten eines über vier Monate
alten Hundes im Stadtgebiet.

§ 2 - Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes.

(2) Halter eines Hundes ist, wer einen Hund in seinen Haus-
halt aufgenommen hat. Das gilt gleichermaßen für Wirt-
schaftsbetriebe, Gesellschaften, Vereine oder Genossen-
schaften. Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in
Pflege oder Aufbewahrung genommen hat oder auf Probe
oder zum Anlernen hält.

(3) Alle in einem Haushalt oder in einem Betrieb aufgenom-
menen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam
gehalten.

(4) Halten mehrere Personen einen oder mehrere Hunde, so
sind sie Gesamtschuldner.

§ 3 - Haftung

Ist der Halter eines Hundes nicht zugleich Eigentümer, so
haftet der Eigentümer neben dem Steuerschuldner als Ge-
samtschuldner.

§ 4 - Beginn und Ende der Steuerpflicht,
Entstehung der Steuerschuld

(1) Die Steuer ist eine Jahresaufwandsteuer. Sie entsteht am
1. Januar des Kalenderjahres oder im Laufe des Jahres an
dem Tag, an dem der Steuertatbestand verwirklicht wird.
Die Steuerschuld entsteht frühestens mit Ablauf des Kalen-
dermonats, in dem der Hund das Alter von vier Monaten
erreicht hat.

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats,
in dem die Hundehaltung endet.
Wird die Beendigung der Hundehaltung verspätet ange-
zeigt, endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in dem
die Anzeige erfolgt.

(3) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen nur
in weniger als drei aufeinanderfolgenden Kalendermonaten
erfüllt werden.

(4) Für das laufende Steuerjahr entsteht die Steuerpflicht nur
einmal, wenn an die Stelle eines verendeten oder getöteten
Hundes, für den die Steuerpflicht bereits besteht, bei dem-
selben Halter ein anderer steuerpflichtiger Hund tritt.

(5) Wurde das Halten eines Hundes für das Steuerjahr oder
für einen Teil des Steuerjahres bereits in einer anderen
Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland besteuert, so
ist die erhobene anteilige Steuer anzurechnen, die für das
Steuerjahr nach dieser Satzung zu zahlen ist. Dabei bleiben
Mehrbeträge, die durch andere Steuersätze entstehen,
außer Betracht. Sie werden nicht erstattet.

§ 5 - Steuermaßstab und Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr

- für den 1. Hund 72 Euro,
- für den 2. Hund 114 Euro,
- für den 3. und jeden weiteren Hund 156 Euro.

(2) Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 6 gewährt
wird, sind bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht
anzusetzen.

(3) Hunde, für die die Steuer nach § 7 ermäßigt wird, gelten
als 1. Hunde.

(4) Besteht die Steuerpflicht nicht während des ganzen
Kalenderjahres, so ermäßigt sich die Steuer auf den der
Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Teilbetrag.

§ 6 - Steuerbefreiung

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für

1. Blindenbegleithunde.

2. Hunde, die zum Schutz und zur Hilfe blinder, gehörloser
oder sonstiger hilfloser Personen benötigt werden. Die
Steuerbefreiung wird von der Vorlage eines ärztlichen
Zeugnisses des Hundehalters abhängig gemacht.
Als Nachweis der Hilflosigkeit ist ein Schwerbehinderten-
ausweis, in dem das Merkzeichen „H“ eingetragen ist,
vorzulegen.

3. Diensthunde, die ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher
Aufgaben benötigt werden.

4. Sanitäts- oder Rettungshunde, die von anerkannten Sani-
täts- oder Zivilschutzeinrichtungen gehalten werden.

5. Hunde, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend
in Tierheimen o. ä. Einrichtungen untergebracht worden sind.

6. Hunde, die zur Bewachung von Herden gehalten werden
oder die von Berufsjägern zur Ausübung der Jagd benötigt
werden.

§ 7 - Steuerermäßigungen

Die Steuer wird um die Hälfte ermäßigt für

1. Hunde zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem
nächsten bewohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen.

2. Hunde, die von Forstbediensteten oder Inhabern eines
Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend zur Aus-
übung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehal-
ten werden, soweit die Hundehaltung nicht steuerfrei ist.
Für Hunde, die zur Ausübung der Jagd gehalten werden,
tritt die Steuerermäßigung nur ein, wenn sie die Brauch-
barkeitsprüfung nach der Landesverordnung zur Prüfung
der Brauchbarkeit von Jagdhunden in Mecklenburg-Vor-
pommern vom 6. September 1993 (GVOBl. M-V S. 831) mit
Erfolg abgelegt haben.

3. Hunde, die ständig an Bord von Binnenschiffen gehalten
werden.

4. Hunde, die von zugelassenen Unternehmen des Be-
wachungsgewerbes oder von Einzelwächtern zur Ausübung
des Wachdienstes benötigt werden.

5. Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Ge-
höften dienen.
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6. Hunde, die von Artisten oder Schaustellern zur Berufs-
ausübung benötigt werden.

§ 8 - Züchtersteuer

(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei reinrassige
Hunde der gleichen Rasse im zuchtfähigen Alter, darunter
eine Hündin, zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für
Hunde dieser Rasse in der Form der Züchtersteuer erhoben.
§ 9 bleibt unberührt.

(2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zucht-
zwecken gehalten wird, die Hälfte des Steuersatzes nach § 5.

(3) Die Vergünstigung wird nicht gewährt, wenn in zwei auf-
einanderfolgenden Kalenderjahren Hunde nicht gezüchtet
worden sind.

(4) Vor Gewährung der Ermäßigung ist vom Züchter fol-
gende Verpflichtung/folgender Nachweis vorzulegen:

1. Die Hunde werden in geeigneten, den Erfordernissen des
Tierschutzes entsprechenden Unterkünften untergebracht.

2. Es werden ordnungsgemäß Bücher über den Bestand,
den Erwerb und die Veräußerung der Hunde geführt.

3. Änderungen im Hundebestand werden innerhalb 14 Ka-
lendertagen der Barlachstadt Güstrow schriftlich angezeigt.

4. Im Falle einer Veräußerung wird der Name und die An-
schrift des Erwerbers der Barlachstadt Güstrow unverzüg-
lich mitgeteilt.

5. Mitgliedsnachweis im Verein Deutsches Hundewesen (VdH).

(5) Wird ein Punkt der Verpflichtung nicht erfüllt, entfällt die
Ermäßigung.

§ 9 - Steuerermäßigung für den Handel mit Hunden

Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und die-
ses Gewerbe bei der zuständigen Behörde angemeldet ha-
ben, haben auf Antrag nur die Steuer für zwei Hunde zu
entrichten.

§ 10 - Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung
und Steuerermäßigung (Steuervergünstigung)

(1) Für die Gewährung einer Steuervergünstigung (Steuer-
befreiung oder Steuerermäßigung) sind die Verhältnisse zu
Beginn des Kalenderjahres, in den Fällen des § 4 Abs. 1 die
Verhältnisse zu Beginn der Steuerpflicht maßgebend.

(2) In den Fällen einer Steuerermäßigung kann jeder Ermä-
ßigungsgrad nur für jeweils einen Hund des Steuerpflich-
tigen beansprucht werden.

(3) Die Steuervergünstigung wird nicht gewährt, wenn

1. Hunde, für die eine Steuervergünstigung beantragt wor-
den ist, für den angegebenen Verwendungszweck nicht
geeignet sind.

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren wegen
Tierquälerei rechtskräftig bestraft worden ist.

§ 11 - Fälligkeit der Steuer

(1) Steuerjahr ist das Kalenderjahr. Die Steuer ist in vier glei-
chen Raten zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Jah-

res zu zahlen.

(2) Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Steuer in
einem Betrag zum 01.07. gezahlt werden.

(3) Ein gemäß Abs. 2 gestellter Antrag gilt bis auf Widerruf
für die Folgejahre.

(4) Beginnt die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, so
wird die anteilige Steuer für das Kalenderjahr einen Monat
nach Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig.

(5) Die für einen Zeitraum nach Beendigung der Steuer-
pflicht gezahlte Steuer wird erstattet.

§ 12 - Anzeigepflicht

(1) Wer im Gebiet der Barlachstadt Güstrow einen über vier
Monate alten Hund hält, hat dieses innerhalb von 14 Kalen-
dertagen nach dem Beginn des Haltens oder nachdem der
Hund das steuerpflichtige Alter erreicht hat, anzuzeigen.

(2) Endet die Hundehaltung bzw. ändern oder entfallen die
Voraussetzungen für eine gewährte Steuervergünstigung, so
ist dieses innerhalb von 14 Kalendertagen mitzuteilen.

(3) Eine Verpflichtung nach Absatz 1 und 2 besteht nicht,
wenn feststeht, dass die Hundehaltung vor dem Zeitpunkt,
an dem die Steuerpflicht beginnt, aufgegeben wird. Wird ein
Hund veräußert oder verschenkt, so sind in der Anzeige
nach Absatz 2 der Name und die Anschrift des neuen
Halters anzugeben.

§ 13 - Steuermarken

(1) Jeder Hundehalter erhält nach der Anmeldung eines
Hundes einen Steuerbescheid und eine Steuermarke. Bei
Festsetzung der Züchtersteuer und im Falle des § 9 erhält
der Hundehalter zwei Steuermarken.

(2) Die Hunde müssen außerhalb des Hauses oder des
umfriedeten Grundbesitzes mit einer gültigen und sichtbar
befestigten Steuermarke versehen sein. Bei Verlust der
Steuermarke wird dem Hundehalter auf Antrag eine Ersatz-
marke gegen eine Verwaltungsgebühr ausgehändigt.

(3) Steuermarken sind jeweils für drei Kalenderjahre gültig.
Nach Ablauf dieses Zeitraumes werden den Hundehaltern
neue Steuermarken übersandt.
(4) Bei Abmeldung eines Hundes ist die Steuermarke an die
Barlachstadt Güstrow zurückzugeben.

§ 14 - Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen die §§ 12 und 13 sind Ordnungs-
widrigkeiten nach § 17 des Kommunalabgabengesetzes des
Landes Mecklenburg-Vorpommern und können mit einer
Geldbuße geahndet werden.

§ 15 - In-Kraft-Treten

Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.

Güstrow, 27. Oktober 2008

Schuldt
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Lohnsteuerkarten 2009

1. Die Lohnsteuerkarten 2009 sind bis zum 31.10.2008 aus-
gehändigt bzw. durch die Post übermittelt worden.

2. Hat ein Arbeitnehmer bis zu diesem Zeitpunkt keine
Lohnsteuerkarte erhalten, kann er diese bei der für ihn zu-
ständigen Meldebehörde beantragen.

3. Jeder Arbeitnehmer muss die Eintragungen auf der Lohn-
steuerkarte überprüfen und unzutreffende Eintragungen
berichtigen lassen.

4. Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, die Lohnsteuerkarte
2009 zu Beginn des Kalenderjahres 2009 ihren Arbeitgebern
auszuhändigen und, falls ihnen die Lohnsteuerkarte 2009
bis dahin nicht zugegangen ist, die Ausstellung sofort zu
beantragen.

5. Bei schuldhafter Nichtvorlage bzw. nicht rechtzeitiger
Vorlage der Lohnsteuerkarte 2009 ist der Arbeitgeber
verpflichtet, die Lohnsteuer nach der Lohnsteuerklasse VI zu
ermitteln, einzubehalten und abzuführen. Weist der Arbeit-
nehmer nach, dass er die Nichtvorlage oder die nicht recht-
zeitige Vorlage der Lohnsteuerkarte nicht zu vertreten hat,
so hat der Arbeitgeber für die Lohnsteuerberechnung die
ihm bekannten Familienverhältnisse des Arbeitnehmers
zugrunde zu legen.

6. Unbefugte Änderungen und Ergänzungen der Eintragun-
gen auf der Lohnsteuerkarte sind verboten und strafbar.

7. Änderungen in den Besteuerungsverhältnissen des Ar-
beitnehmers dürfen vom Arbeitgeber erst dann berücksich-
tigt werden, wenn ihm die geänderte oder ergänzte Lohn-
steuerkarte vorgelegt worden ist.

8. Anträge auf
a) Berücksichtigung von Kindern über 18 Jahren
b) Berücksichtigung von Kindern unter 18 Jahren in beson-
deren Fällen (z. B. für die keine steuerliche Lebensbe-
scheinigung vorgelegt werden kann)
c) Berücksichtigung von Pflegekindern unabhängig vom Le-
bensalter
d) Berücksichtigung des vollen Kinderfreibetrages in Son-
derfällen
e) Berücksichtigung erhöhter Werbungskosten oder Sonder-
ausgaben sowie außergewöhnlicher Belastungen sind bei
dem für den Arbeitnehmer zuständigen Finanzamt einzurei-
chen.

9. Anträge auf Änderung/Ergänzung von sonstigen Eintra-
gungen (z. B. zur Steuerklasse und zum Kirchensteuerab-
zug) sowie auf Wechsel der Steuerklassen bei Ehegatten
sind bei der Meldebehörde einzureichen.

10. Nicht benötigte Lohnsteuerkarten 2009 sind an die
Meldebehörde zurückzusenden, die die Lohnsteuerkarte
ausgestellt hat.

Barlachstadt Güstrow
Der Bürgermeister
1. Dezember 2008
(Meldebehörde)

Amt für Landwirtschaft Bützow
Flurneuordnungsbehörde
Az.: 20a/5433.3-2-53-0039

Bodenordnungsverfahren: „Ganschow II“,
Teilbodenordnungsplan I 

-Festlegung der Verfahrensgebietsgrenze-

Gemeinden: Gutow, Mühl Rosin, Zehna, Lohmen, Gül-
zow-Prüzen, Stadt Güstrow
Landkreis: Güstrow

Öffentliche Bekanntmachung
Ausführungsanordnung

I. Im Bodenordnungsverfahren „Ganschow II“ Teilboden-
ordnungsplan I -Festlegung der Verfahrensgebietsgren-
ze-, in den Gemeinden Gutow, Mühl Rosin, Zehna, Lohmen,
Gülzow-Prützen und der Stadt Güstrow, Landkreis Güstrow,
wird die Ausführung des Teilbodenordnungsplanes I vom
16.07.2008 angeordnet.

II. Der im Teilbodenordnungsplan I vorgesehene neue
Rechtszustand tritt am 21. Oktober 2008 an die Stelle des
bisherigen.

Begründung:
Die in § 61 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG)
genannte Voraussetzung zum Erlass der Ausführungs-
anordnung liegt vor. Der Teilbodenordnungsplan I ist seit
dem 15.10.2008 unanfechtbar. Seine Ausführung war da-
her anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Ausführungsanordnung kann innerhalb eines
Monats seit der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch
beim Amt für Landwirtschaft Bützow, Schlossplatz 6, 18246
Bützow schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden.

Bützow, 30. Oktober 2008

Dr. Joachim Frenkel

Die Besten der Schulolympiade im Rechnen

Die Schüler der 2. bis 4. Klassen der Kersting-Grundschule
trafen sich am Freitag, dem 14.11.08, um die Besten im
Fach Mathematik zu ermitteln.
Mathematik - und Spaß dabei, das war das Motto.
Zu Beginn der Olympiade sollte ein Kästchen gefaltet wer-
den, um die Streichhölzer für das Lösen der Knobelauf-
gaben darin aufzubewahren:
z. B.: Susi hat 18 Streichhölzer und legt sie zu einem
Rechteck, wobei sie alle 18 Streichhölzer verwendet. Wie
viele Möglichkeiten gibt es dafür ?
Für die 30 Teilnehmer wurde es ein aufregender Tag, denn
die Aufgaben hatten es ganz schön in sich.

Die Sieger sind:
Klasse 2: 1. Pia Marie Rothermund, 2. Tabea Biener, 3. Mar-
vin Eve Müller
Klasse 3: 1. Tom-Collin Golatowski, 2. Tabea-Katharina
Golatowski, 3. Laurenz Bruckert
Klasse 4: 1. Michelle Rummler, 2. Cindy Zoll, 3. Valentina
Prange und 3. Luisa Lüth

Herzlichen Glückwunsch!
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Öffentliche Bekanntmachungen für
die Barlachstadt Güstrow
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Altstadt Güstrow

Die Barlachstadt Güstrow bietet folgende Grundstücke im
Sanierungsgebiet „Altstadt“ zum Verkauf an:

Lange Straße 5

bebaut
Leerstand
Verkehrswert: 56.242,00 Euro

Lange Straße 12 

bebaut
Leerstand
Verkehrswert: 4.000,00 Euro

Lange Straße 37

bebaut
teilweise vermietet
Verkehrswert: 35.000,00 Euro 

Lange Straße 48

bebaut
Leerstand
Verkehrswert: 16.500,00 Euro

Die Aktualisierung aller Verkehrswertgutachten ist not-
wendig.
Der Erwerb ist mit einer Sanierungsverpflichtung verbunden.

Sanierungsmaßnahmen können im Rahmen der zur Ver-
fügung stehenden Städtebauförderungsmittel unter-
stützt werden. Genauere Informationen hierzu erhalten
Sie beim treuhänderischen Sanierungsträger der Stadt
Güstrow - BIG Städtebau M-V GmbH - unter Tel. 03843
69340.

Die Vergabe erfolgt gemäß den am 30.03.2006 beschlosse-
nen Vergabekriterien zur Veräußerung stadteigener Grund-
stücke. Die Barlachstadt Güstrow behält sich das Recht vor,
ohne Angabe von Gründen diese Ausschreibung für ungültig
zu erklären.

Bewerbungen mit Finanzierungs- und Nutzungskonzept
und Besichtigungswünsche richten Sie bitte an:

Barlachstadt  Güstrow
Abt. Liegenschaften und kommunale Betriebe
Frau Fromberg, Domstraße 16, 18271 Güstrow
Tel.: 03843 769-443, Fax: 03843 769-570
E-Mail: gudrun.fromberg@guestrow.de
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Wolfsspezialnacht
Wölfe, Bären und Hexe bei Nacht

Am 29. und 30. Dezember veranstaltet der Natur- und Umwelt-
park Güstrow zum Jahresausklang abenteuerliche Wolfsspezi-
alnächte. Treffpunkt ist jeweils um 16:00 Uhr am Umweltbil-
dungszentrum. Es geht durch den Wald der kapitalen Damhir-
sche zur Wolfshöhle und zum neunköpfigen Wolfsrudel. Das
Wolfsgeheul ist schon von Weitem hörbar. Von der 100 Meter
langen Brücke aus werden die Wölfe „Figo“, „Zidane“ und
Gefolge mit Fleisch gefüttert. Im Anschluss geht es durch den
Eulenwald, über den Moorpfad an der Moorleiche vorbei zum
Festplatz, wo schon ein kleiner Imbiss am Lagerfeuer, Knüp-
pelkuchen und Hexe Broschinka auf die Gäste warten. Mit einer
nächtlichen Tauchaktion am beleuchteten AQUA-Tunnel durch
einen NUP-Taucher klingt der abenteuerliche Abend im NUP
aus. Weitere Infos und Anmeldungen bitte unter Telefon 03843
24680. 
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Informationen
aus dem Bericht des Bürgermeisters
(gehalten in der Sitzung der Stadtvertretung am

16.10.2008) - Auszug -

Europäische Route der Backsteingotik
Entsprechend dem Beschluss der Stadtvertretung ist die
Barlachstadt Güstrow u. a. neben Bad Doberan, Stralsund,
und Neubrandenburg seit dem 15. September Mitglied im
Verein „Europäische Route der Backsteingotik“. Am 18.
September fand die diesjährige Mitgliederversammlung der
deutschen, dänischen und polnischen Städte in Haderslev,
Dänemark, statt. 
Die Vermarktung der Barlachstadt Güstrow erfolgt zusam-
men mit den Partnern BIG Städtebau, Domgemeinde, Pfarr-
gemeinde, Krippen- und der Barlachstiftung sowie dem
Fremdenverkehrsverein. Noch in diesem Jahr sollen die
Backsteinbauten mit Schildern entsprechend gekennzeich-
net werden. Auf den aktuellen Druckerzeugnissen wurde
das Logo bereits platziert. 

TouristCard
Die GüstrowCard plant einen weiteren Schritt im Zusam-
menhang mit der Vermarktung der Barlachstadt Güstrow.
So können die Urlauber unserer Stadt ab 2009 eine soge-
nannte „TouristCard“ erwerben, die die Angebote des NUP,
der OASE, der Krippenausstellung, des Museums, der Ein-
richtungen der Barlach-Stiftung und einen Stadtrundgang
miteinander verbindet. Diese zeitlich eng begrenzte Karte,
die gleichzeitig zum Einkaufen und Punktesammeln genutzt
werden kann, hat das Ziel, die Besucher unserer Stadt zu ani-
mieren, möglichst viele Kultur- und Freizeiteinrichtungen zu
besuchen und dadurch die Aufenthaltsdauer in der Barlach-
stadt zu verlängern. Verbunden ist die Karte mit einem ge-
druckten „Stadtführer”, der den Gästen die Einrichtungen so-
wie die weiteren Leistungen der GüstrowCard erklärt.

Virtueller Stadtrundgang
Die Image-CD der Barlachstadt Güstrow „Stadtansichten
virtuell erleben“ liegt seit Ende August der Verwaltung und
heute jedem Stadtvertreter vor. Ende Oktober erfolgt die
Einbindung in die Internetseiten der Barlachstadt Güstrow,
so dass die Besucher unserer Homepage die Sehenswür-
digkeiten und Stadtansichten virtuell erleben können. 

Grundstücksangelegenheiten
Nach einer langen Vorbereitungsphase konnten die Be-
schlüsse zum Verkauf der Objekte Domplatz 18 und Grüner
Winkel 1 umgesetzt werden indem die Beurkundungen zur
Veräußerung vollzogen wurden. Bedauerlich ist, dass an-
dere Liegenschaften jetzt durch die Stadt rückerworben
werden müssen, da die Bauherren ihre Konzepte nicht
umgesetzt haben. Das betrifft die Domstraße 6 und den
Komplex Am Berge. Bei den Objekten Kerstingstraße 4 und
Domstraße 14 ist die Stadt bemüht, die Eigentumsverhält-
nisse zu klären und Investoren zu finden, die eine Sanierung
dieser Liegenschaften absichern.

Rechtsstreitverfahren
Von den Rechtsstreitverfahren ist erwähnenswert, dass eine
Klage der Bundesrepublik Deutschland gegen die Barlach-
stadt Güstrow mit einem Gegenstandswert von über
150.000,00 Euro vom Verwaltungsgericht Schwerin zurück-
gewiesen wurde. Ausschlaggebend für die Klage sind erhöhte
Kosten für den Ausbau der Kreuzung – Waldweg, Verbin-
dungschaussee, Neukruger Straße und Glasewitzer Chaussee
– gewesen, die die Stadt zusätzlich übernehmen sollte.

Budgetierung Kultureinrichtungen
Mit Schreiben vom 10. September 2008 hat das Innenminis-

terium den Antrag der Stadt auf Ausnahmegenehmigung
gemäß § 42 a Kommunalverfassung in Verbindung mit § 45
Gemeindehaushaltsverordnung genehmigt. … Damit kön-
nen die Vorbereitungen zur Einführung der Budgetierung ab
dem Haushaltsjahr 2009 weitergeführt werden. Mit dem
Haushaltsentwurf 2009 wird Ihnen der Verwaltungsvor-
schlag zur Höhe des Budgets vorgelegt.

Weitere Genehmigung von Kommunalkombistellen
Der Förderverein hat die Zuwendungsbescheide für zwei
weitere Kommunalkombistellen für die Stadt bekommen.
Dabei handelt es sich um eine Stelle für die Kultureinrich-
tungen und eine zweite Stelle ist für den Steineplatz. Derzeit
werden die Stellenbesetzungen in Abstimmung zwischen
Förderverein und der Stadt vorbereitet.

Bildungskonferenz
Die 5. Bildungskonferenz der Barlachstadt Güstrow fand am
23.09.2008 in der Fachschule für Agrarwirtschaft des Lan-
des MV, Berufsschule des Landkreises Güstrow mit Fach-
gymnasium, Bockhorst statt. Die Teilnehmer erhielten Ein-
blick in die Entstehungsgeschichte des Berufsschulstand-
ortes mit einer anschließenden Führung durch die Liegen-
schaft und Informationen über die Bildungsangebote insge-
samt.
Ein weiterer wichtiger Tagungspunkt war die gemeinsam mit
dem Gewerbeverein und der AOK vorbereitete Ausbil-
dungsmesse, die vom 28.02.2009 bis 01.03.2009 in der
Sport- und Kongresshalle im Rahmen der Güstrow-Schau
stattfinden wird. 
Das Projekt der Thomas-Müntzer-Schule „Produktives Ler-
nen“ wurde durch die Schulleiterin, Frau Siegesmund, vor-
gestellt. Hauptziel des Projektes ist, dass die Teilnehmer
nach Beendigung über einen Schulabschluss „Berufsreife”,
„Berufsreife mit Leistungsfeststellung“ oder die „Mittlere
Reife“ verfügen. Zielgruppe des „Produktiven Lernens“ sind
Schüler, die durch den Unterricht nur noch teilweise oder
auch gar nicht mehr erreicht werden konnten. Die Einladung
von der Schulleiterin des Landesförderzentrum für den
Förderschwerpunkt „Hören”, Frau Fischer, für die 6. Bil-
dungskonferenz im Herbst 2009 wurde von allen Teilneh-
mern begrüßt.

Bioenergiepark
Mit der Bekanntmachung im Güstrower Stadtanzeiger
wurde der Bebauungsplan Nr. 70 - Bioenergiepark Güstrow
rechtskräftig. Auf Antrag des Vorhabensträgers, NAWARO
BioEnergie Park Güstrow GmbH wurde ein Änderungsver-
fahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz durch
das StAUN Rostock durchgeführt. Danach sind folgende
wesentliche Änderungen zu nennen: 
- Das Biomasseheizkraftwerk wird in ein Biomasseheizwerk

umgewandelt. Damit ist der bisher 35 m hohe Anlagenteil
auf die Schornsteinhöhe von 9 m reduziert. 

- Bei den Inputstoffen entfällt die Gülle und wird durch den
Zusatz von Spurenelementen ersetzt, sodass die Anlagen
zur Hygienisierung entfallen. 

- Ebenso wird kein Getreide mehr zur Biogasnutzung ver-
wendet, die Menge Maissilage erhöht sich dafür um 
39.000 t/a. 

- In der Gärrestaufbereitung entfällt die Pelletierung. Die 
Konzentratspeicher werden mit einer konstruktiven Däm-
mung und luftdichten Abdeckung mit Abluftbehandlungs-
anlage errichtet. 

- Bei der Gasaufbereitung wird eine katalytische Nachver-
brennung der Abluft erfolgen. 

Das gemeindliche Einvernehmen im BImSch-Verfahren wur-
de fristgerecht mit Schreiben vom 25.09.2008 erteilt. Die
Grundsteinlegung fand am 02.10.2008 im Beisein des Bun-
desministers für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Herrn
Tiefensee, statt.
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Mit dem Bau der Linksabbiegespur auf der Landesstraße
L142 wird in der 43. Kalenderwoche begonnen. Der Auftrag
wurde erteilt und die Bauanlaufberatung am 10.10.2008
durchgeführt. Die Bauleistungen an der Zufahrt sollen bis
Ende November abgeschlossen sein.

Bebauungsplan Nr. 27/I - Parumer Weg
Der Bebauungsplan Nr. 27/I - Parumer Weg wurde ebenfalls
am 2. Oktober rechtskräftig. Mit dieser Neufassung wurde
die Zulässigkeit des Standortes von Happy-Beton pla-
nungsrechtlich gesichert. Für diesen Betrieb wurde eben-
falls ein Genehmigungsverfahren nach dem BImSch-Gesetz
durchgeführt, in dem das Stadtentwicklungsamt am
07.08.2008 das gemeindliche Einvernehmen erteilte.

Leitsystem für Hotels und Beherbergungsstätten
In der 41. Kalenderwoche wurden die Arbeiten zur Aufstel-
lung des Leitsystems für die Hotels und Beherbergungs-
stätten in der Barlachstadt abgeschlossen. Damit präsen-
tiert sich die erste der nichtamtlichen Hinweisbeschilderun-
gen in einer neuen Qualität. Mit dem touristischen Leitsys-
tem, dem Parkleitsystem und einem Fußwegleitsystem sol-
len in den kommenden Jahren weitere folgen. Die Finan-
zierung der Errichtung des Leitsystems für die Hotels und
Beherbergungsstätten erfolgte ausschließlich über die
daran beteiligten Einrichtungen. 
Die Stadtverwaltung übernahm den planerischen Teil sowie
die Betreuung der Bauausführung. Über den Stadtbauhof
werden die Sichtfelder der einzelnen Standorte bei Bedarf
noch freigeschnitten und die alten Hinweisschilder auf die
Hotels und Pensionen zurückgebaut. 

Hundesteuersatzung

Sehr geehrte Hundebesitzer,

die Stadtvertretung Güstrow hat in ihrer Sitzung am 16. Ok-
tober 2008 eine neue Hundesteuersatzung beschlossen.
(siehe Seite 5 bis 6)
Mit dieser Satzung erhöht sich die Hundesteuer für den 1.
Hund auf 72 Euro, für den 2. Hund auf 114 Euro und für
den 3. und jeden weiteren Hund auf 156 Euro. Basierend
auf diesen Erhöhungen ändert sich natürlich auch die
Berechnungsgrundlage für die Ermäßigungen.
Weiterhin wurden die Regelungen zur Steuerbefreiung kla-
rer und deutlicher gefasst, um eine einheitlichere Handha-
bung zu ermöglichen.
Da die Erhöhung der Hundesteuer eine finanzielle Mehr-
belastung für den Hundehalter bedeutet, wurden die Zah-
lungstermine für die jährlich zu entrichtende Hundesteuer
verändert. Mit der neuen Hundesteuersatzung ist die Steuer
in vier gleichen Raten zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August
und 15. November des Jahres zu zahlen.
Wer weiterhin seine Steuer in einem Betrag zum 1. Juli eines
jeden Jahres bezahlen möchte, kann dieses jederzeit in der
Steuerabteilung beantragen. Ein einmal gestellter Antrag gilt
auch für die Folgejahre; eine erneute Antragstellung ist nicht
erforderlich. Selbstverständlich können Sie Ihren Antrag
auch wieder zurücknehmen, wenn Sie sich zu einem spä-
teren Zeitpunkt anders entscheiden. Dann gelten für Sie
wieder die satzungsmäßigen Zahlungstermine.
Die neue Hundesteuersatzung tritt 2009 in Kraft. Ihre neuen
Steuerbescheide erhalten Sie wie jedes Jahr im Januar
2009.
Die meisten Hundebesitzer zahlen ihre Hundesteuer bereits
bargeldlos. Entweder haben Sie der Stadtkasse eine Ein-
zugsermächtigung erteilt, dass wir die Steuer per Lastschrift
zu den festgesetzten Terminen von Ihrem Konto einziehen
können oder Sie haben selbst einen Dauerauftrag an Ihre
Bank oder Ihr Kreditinstitut gegeben bzw. nutzen die Mög-

lichkeit einer Einzelüberweisung von Ihrem Konto.
Nur wenige Hundebesitzer haben in den letzten Jahren ihre
Steuer noch in der Stadtkasse, Baustraße Erdgeschoss, be-
zahlt. Wie Sie sicher im Stadtanzeiger September gelesen
haben, ist die Bargeldkasse seit dem 1. September diesen
Jahres geschlossen. Die Hundesteuer soll, wie auch alle
anderen Steuer- und Pachtzahlungen an die Stadt, bargeld-
los, d. h. über die Banken und Sparkassen abgewickelt wer-
den. Wir empfehlen Ihnen, uns eine Einzugsermächti-
gung zu erteilen, damit ersparen Sie sich Zeit und Wege
und Ihre Steuern werden immer pünktlich eingezogen.

Abschließend möchten wir noch alle Hundebesitzer darauf
hinweisen, dass die An- und Abmeldefrist für die Hundehal-
tung 14 Kalendertage beträgt.

Sie können die neue Hundesteuersatzung auch jederzeit auf
der Internetseite der Stadt (www.guestrow.de) nachlesen.
Sollten Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns einfach an
oder kommen Sie bei uns in der Baustraße 33, 3. Etage, vor-
bei.

Frau Ludwig Zimmer 311 Tel. 769-282
Frau Dobrowolski Zimmer 312 Tel. 769-281
Frau Reubold Zimmer 310 Tel. 769-280

„Mehr als Energie für Sie“

Mit diesem Slogan werben wir seit ca. einem Jahr für unsere
Leistungen. Als kommunaler Dienstleister sehen wir nicht
nur die Versorgung unserer Kunden mit sicherer und preis-
werter Energie als unsere Hauptaufgabe. Auch die vielen
einzelnen Leistungen, wie die 24 Stunden-Erreichbarkeit,
die Beratungen in unserem Kunden-Service-Center oder
auch die Unterstützung für das kulturelle und sportliche Le-
ben in der Stadt, die für einige bereits als selbstverständlich
empfunden werden, vervollständigen unser Angebot.
Mit der Situation der globalen Energiepreise müssen wir uns
auseinandersetzen, ohne jedoch direkten Einfluss nehmen
zu können. Wir versuchen, die sich daraus für unsere Kun-
den ergebenen Belastungen zu mindern und durch zusätz-
liche Dienstleistungen aufzuwerten. Angebote, wie die Zu-
sammenarbeit mit der GüstrowCard und das Angebot eines
Online-Energiepasses, werden sehr gut angenommen.
Wir sind seit vielen Jahren direkt in Ihrer Nachbarschaft. So
kennen wir die unterschiedlichen Anforderungen unserer
Kunden und die Bedingungen vor Ort. Das sind für uns die
Grundlagen, Ihnen ein zuverlässiger Partner zu sein. Doch
Nähe bedeutet für uns noch mehr: Wir bieten Ihnen eine
individuelle Beratung - und zwar persönlich in unserem Kun-
den-Service-Center, Am Berge 4-5, oder bei Bedarf auch
bei Ihnen zu Hause. Wir sind immer dort, wo Sie uns brau-
chen. Und darauf können Sie vertrauen.

Damit Sie uns auch erreichen können wenn Sie frei haben,
werden wir unser Kunden-Service-Center über die Weih-
nachtsfeiertage für Sie öffnen. Nutzen Sie die Gelegenheit
und besuchen Sie uns zu folgenden Zeiten:

23.12.2008 09:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
24.12.2008 09:00 - 13:00 Uhr
29.12.2008 09:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 15:30 Uhr 
30.12.2008 09:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
31.12.2008 09:00 - 13:00 Uhr
02.01.2009 09:00 - 13:00 Uhr

Nutzen Sie auch die Möglichkeit, sich über die alternativen
Strom- und Gasprodukte der Stadtwerke zu informieren.

Ihr Service-Team
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Lebendige
Städtepartnerschaft

Seniorenbeiräte arbeiten zusammen

Bereits am 19. September diesen Jahres besuchte eine
Delegation des Seniorenbeirates der Barlachstadt Güstrow
unter Leitung ihres Vorsitzenden Helmut Müller den Seni-
orenbeirat der Partnerstadt Kronshagen, um die bestehen-
den freundschaftlichen Kontakte zu vertiefen. Die Güstrower
nutzen gern die Gelegenheit, an einer Sitzung des Krons-
hagener Seniorenbeirates teilzunehmen und erfuhren so von
aktuellen Projekten. Dabei standen Informationen zur Aus-
bildung von Seniorenbegleitern auf der Tagesordnung sowie
zur Aufstellung von drei Gymnastikgeräten für Senioren auf
Freiflächen, die die Gemeinde Kronshagen plant. Und wenn
es um die Auswahl der Geräte sowie Vorschläge für die
Standortwahl geht, ist der Seniorenbeirat der Partner-
gemeinde natürlich gefragt. Wie unterschiedlich die Arbeit
der Seniorenbeiräte organisiert ist, erfuhren die Güstrower
vom Vorsitzenden aus Kronshagen, Herrn Dr. Dieter Uebel-
hoer. So sind die Mitglieder des Kronshagener Seniorenbei-
rates gemäß Kommunalverfassung in die Gemeindepolitik
integriert, während die Güstrower völlig unabhängig von der
Kommunalpolitik organisiert sind. In Kronshagen sind vier
Sozialverbände im Beirat vertreten, weitere acht Beirats-
mitglieder aus der Gemeinde haben sich zur Wahl gestellt.
In Güstrow sieht es anders aus. Mitglieder aus Sozialver-
bänden, Institutionen und Vereinen, die sich mit Seniorenar-
beit und Betreuung beschäftigen, wurden in den Senioren-
beirat delegiert. In Güstrow gibt es einen Vorstand, der mo-
natlich tagt und 17 Mitglieder, sowie weitere 5 Mitglieder mit
beratender Stimme. Der Güstrower Seniorenbeirat arbeitet
nach einem Arbeitsplan und führt jährlich vier Mitgliederver-
sammlungen durch. Außerdem gibt es einen Finanzplan, der
u. a. beinhaltet, wie die geplanten geselligen Veranstaltun-
gen durch Sponsorengewinnung abgesichert werden. Trotz
unterschiedlicher Arbeitsweise und der Struktur der beiden
Seniorenbeiräte wurde aber deutlich, dass die Probleme, mit
denen man sich in Mecklenburg- Vorpommern und in Schles-
wig-Holstein beschäftigt, dieselben sind - so zum Beispiel
das aktuelle Thema Änderung der Pflegeversicherung und
Vereinheitlichung der Beitragssätze der Krankenkassen. Ein-
heitliche Zielstellung ist die Verbesserung und Erhaltung der
Wohn- und Lebensbedingungen für unsere Seniorinnen und
Senioren in Städten und Gemeinden, der Angebote von täg-
lichen Lebenshilfen sowie kulturellen Angeboten, die
Einbeziehung älterer Bürger in das kommunale Geschehen
sowie die Entwicklung des bürgerlichen Engagements.
Nach dem offiziellen Teil standen Besichtigungen des neuen
Rathauses, ein Rundgang durch Kronshagen mit Besichti-
gungen von Seniorenwohnheimen auf dem Programm.

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an alle
Kronshagener für die Gastfreundschaft, insbesondere auch
an die Bürgervorsteherin Frau Susanne Dannenberg, die
sich die Zeit nahm, den ganzen Tag die Güstrower Dele-
gation zu begleiten. Der Güstrower Seniorenbeirat freut sich
auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Helmut Müller,
Vorsitzender des Seniorenbeirates der Barlachstadt Güstrow

Weihnachten in der Bibliothek

Am 2. Advent sind alle
Kinder in die Uwe Johnson-
Bibliothek am Wall 2 einge-
laden. Beatrice Ehrler er-
zählt frei nach den Gebrü-
dern Grimm das Märchen
von Frau Holle. Das Mär-
chen, so wie sie es hier
spinnt, ist die eigentlich
wahre Geschichte von den
zwei Schwestern, in der die
eine kreuzunglücklich ist
und die andere keinen
Finger rührt. Denn wer weiß
schon, was Kakaotassen-
scherben und eine Riesen-

wäschetruhe mit der ganzen Sache zu tun haben? Das
bekannte Märchen wird erzählt und gespielt mit zwei
Puppen, einer Maske und einer bimmelnden Hahnenmütze. 
Die Vorstellung, zu der natürlich auch Eltern und Großeltern
herzlich willkommen sind, beginnt um 15:00 Uhr in der
Bibliothek.

Im Bürgerbüro - Fundbüro der Barlachstadt Güstrow wur-
den in der Zeit vom 17.10.2008 bis zum 16.11.2008 folgen-
de Fundgegenstände abgegeben:

Fahrräder, Schlüssel

Diese Gegenstände können vom Verlierer unter genauer Be-
schreibung des Fundgegenstandes und des Verlustortes wäh-
rend der Sprechzeiten des Bürgerbüros abgeholt werden.

Mo, Di, Fr 8:00 - 12:30 Uhr
Di, Do 8:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 18:00 Uhr
2. Sa im Monat 9:00 - 11:00 Uhr

Barlachstadt Güstrow -Bürgerbüro-, Markt 1
Tel.: 03843 769-173, Fax: 769-532, buergerbuero@guestrow.de

Güstrower StadtanzeigerSeite 14 Jahrgang 18 - Nr. 11 Ausgabe Dezember 2008

Bürgerbüro - Fundbüro verloren/gefunden

Anzeigen- und Redaktionsschluss
für die Januar-Ausgabe 2009 des

Güstrower Stadtanzeigers
ist der 12. Dezember 2008.

Allen Leserinnen und Lesern des
Güstrower Stadtanzeigers wünschen wir
eine schöne Adventszeit und ein frohes

Weihnachtsfest.
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Die Heilig-Geist-Kirche in Güstrow

Vom Hospital zum Norddeutschen
Krippenmuseum – eine 700-jährige Geschichte

(von H. Schulz, letzter Teil) 

Die Qualität der Renovierung widerspricht massiv den ei-
gentlich strengen Bauregeln im 19. Jh. und lässt jedwede
gründliche Planung vermissen. Vermutlich wäre die Ge-
meinde des Landarbeitshauses gar nicht in der Lage gewe-
sen, die Mittel für einen solideren neogotischen Kirchenum-
bau aufzubringen.  
Die Bleiverglasung der neuen Fenster mit Rautenfeldern in
teils bunter Randfriesrahmung und ein neu verlegter Fuß-
boden aus Sechseckplatten bezeugen allein den wohlge-
meinten neogotischen Gestaltungswillen der beabsichtigten
Renovierung. Eine weitere Besonderheit stellt die äußere
Einfassung der neu geschaffenen Tür- und Fensterlaibungen
dar: Diese besteht aus im Strangzug hergestellter Profil-
keramik, ein selten vorkommendes Kachelmaterial frühindu-
strieller Fertigung im 19. Jh.: Ein aus der Ostwand ausge-
bautes Segmentstück befindet sich in der Ausstellung auf
dem Fenstersims.
Die Formgebung muss man sich ähnlich vorstellen wie das
Keksbacken mittels eines Fleischwolfes: das vorgesetzte
Mundstück ergibt die gewünschte Form. Da die Maßhaltig-
keit des Profils bei diesem Verfahren sehr unregelmäßig
ausfiel, hatte man die ungebrannten Rohlinge rückseitig
fortlaufend nummeriert und konnte die Abschnitte auf der
Baustelle halbwegs ordentlich aneinanderfügen. So erklärt
sich die erhaltene Profilierung der  Fensterrahmungen an
der Südwand.  
Als interessanter Baubefund konnte die neogotische Um-
gestaltungsphase  in der Außenwand zum Heiliggeisthof ge-
halten und saniert werden. Die keramischen Bodenplatten
sind geborgen worden und liegen als Teppichfeld innen vor
den verbliebenen neogotischen Fenstern dieser Südwand.
Die Verglasung wurde unter Mitverwendung erhaltener
Originalscheiben rekonstruiert. Nur diese Bauglieder erin-
nern noch an die Umgestaltungsziele der Jahre 1862/63. Die
eingetretene Verformung  des Gebäudes bleibt gleichwohl
sichtbar.
Die  ausgebrochenen  Fensteröffnungen des Ostgiebels und
das vorgetäuschte Gewölbe mussten zugunsten der Stand-
sicherheit  zurückgebaut werden.
In den folgenden Jahrzehnten wurde noch zwei Mal der Ver-
such unternommen, die Kirche zu renovieren:
1933 aus Anlass der 400-Jahr Feier zum Einzug der Refor-
mation in Güstrow und 1958 zu dem Zweck der vorüberge-
henden Nutzung als Winterkirche der Pfarrgemeinde. Ab
1984 konnte der Kirchenraum nur noch als Baustofflager der
Kirchenbauhütte benutzt werden.
Die dringend erforderlichen Aufwendungen zur Bausanie-
rung sind zu umfangreich, als dass sie im 20. Jahrhundert
allein von den Kirchgemeinden hätten finanziert werden
können. Staatliche Hilfe war nicht zu erwarten. Die parteipo-
litisch verordneten Kulturdoktrinen von 1933-1998 versuch-
ten ohnehin alles, um christlich motiviertes Kulturerbe aus
dem Gedächtnis der Menschen zu tilgen. Das schäbige Bild
hinter dem billigen Verputz verbarg mittlerweile die Sicht auf
die interessante 700-jährige Geschichte, so dass auch das
öffentliche Interesse verblasste.
Erst nach der politischen Wende und mit Hilfe der Städte-
bauförderung keimt 1991 neue Hoffnung auf. Es gelingt,
erste dringend notwendige Sicherungsmaßnahmen durch-
zuführen in den Jahren 1992 bis 1994:
Das Fundament der Ostwand wird im Soilcrete-Verfahren
stabilisiert. Der Dachstuhl wird aufwendig gesichert. Frei-
legungen während der Sicherungsmaßnahmen ermöglichen

erste bauhistorische und restauratorische Befunde. Das kul-
turelle Erbe: Heilig-Geist-Hospital gewinnt wieder öffentli-
ches Interesse. Für eine durchgreifende Planung wird nach
einem Nutzungskonzept gesucht.
Auf der Suche nach einem Ort für ihre Krippensammlung
hatte Frau Mechthild Ringguth die Wahl zwischen dem be-
reits sanierten Kloster Helfta in der Lutherstadt Eisleben
oder der noch unsanierten Heilig-Geist-Kapelle in Güstrow.
Die Entscheidung fällt 2006 zu Gunsten Güstrows. Dank
aktiver Bemühungen der Stadt, des Sanierungsträgers, der
Pfarrkirchgemeinde, der Evangelisch-Lutherischen Landes-
kirche und der privaten Stifter, der Familie Ringguth wurde
die „Weihnachtskrippen in Heilig-Geist-Mechthild und Dr.
Rudolf Ringguth Stiftung” als neuer Hausherr gegründet.
Mit der Übertragung der Krippensammlung  wird die Bau-
aufgabe formuliert: 
Die Heilig-Geist-Kirche ist zum Museum umzubauen. 
Den Entwurf bestimmen folgende Leitgedanken und Grund-
sätze der Gegenwart:
Die wegen der Standsicherheit zu erneuernden Bauglieder
sollten gleichzeitig räumlich nutzbar sein. Eine historisieren-
de  Rekonstruktion nicht nachweisbarer früherer Zustände
verbietet sich.
Der Respekt vor dem historischen Original erforderte sorg-
fältige Konservierung ohne wesentliche  Überfassungen. Die
Spuren der Geschichte wurden ablesbar bewahrt.
Neu zu schaffende Konstruktionen sind als erkennbare Bau-
glieder in ihrer konstruktiven Materialität dargestellt.
Kein Bauteil sollte ein anderes zu stark dominieren.
Wiederverwendbares Material ist aus zwei Gründen sorgfäl-
tig geborgen und an geeigneter Stelle eingesetzt:
Die  gestalterisch vorhandenen Brüche im Übergang zwi-
schen den verschiedensten Bauphasen sollten durch zu-
sätzlich neues Matereal keine weitere Zäsur bekommen.
Wiederverwendung geeigneten Materials hat nicht erst in
früheren Jahrhunderten Ressourcen geschont, es ist auch
heute die ehrlichste Form, schon beim Bauen die Umwelt zu
schonen und die Arbeit in der Region zu behalten.
Die an dominantem Ort kurz hinter dem Eingang zur
Güstrower Altstadt befindliche Heilig-Geist-Kirche soll sich
als städtebaulich  wichtiges Objekt würdig repräsentieren.
Ausstellungsflächen müssen flexibel benutzbar sein. Die
dafür erforderliche Technik  darf  sichtbar an neuen Bautei-
len installiert sein, ohne sich selbst darzustellen. Sie ist in
jedem Fall mit Distanz zur denkmalgeschützten Substanz zu
positionieren und hat vor allem der Darstellung der ausge-
stellten Sammlung zu dienen.
Die Lösung dieser Zielkonflikte war in 18-monatiger Bauzeit
bis zum Advent 2007 in die Tat umzusetzen. 
Die verlorene  Aussteifungsebene musste an gleichem Ort
wieder eingefügt werden an dem die Hospitalbaumeister
schon um 1300 die Zwischendecke für den vermutlichen
Schlafsaal erbauten. Diese Decke wurde mit modernsten
Mitteln des  Stahlbaus und der Holzbautechnik so eingefügt,
dass die Sicht auf die spätere Entwicklung zum einge-
schossigen Kirchenraum mit Emporen frei ist.
Die an den Rändern offen gehaltene Stahlholzkonstruktion
vermittelt zwischen beiden Raumprogrammen.
Die entstandene Emporenebene ist durch einen neuen
Einbau aus einem Stahlbetonbaukörper erschlossen. Die-
ser enthält alle notwendigen technischen Versorgungsein-
richtungen der Museumsnutzung und trägt die Treppe zur
oberen Ausstellungsfläche und den Magazin- und Neben-
räumen des Museums im Dachgeschoß. 
Die Treppe liegt frei vor dem Torso des Westgiebels, dessen
Fragmente dem aufmerksamen Besucher einen Einblick in
die wechselvolle Geschichte des Bauwerkes ermöglichen.   
Ein vergleichsweise geringes Budget für die Bausanierung
verwies etwa denkbare Sonderwünsche des „Event-Zeit-
alters” ins Aus. Sowohl technischer als auch dekorativer



Überschwang hatten keine Chancen. Die sprichwörtliche
Tugend der Sparsamkeit erzwang in positivem Sinne, die
verbliebenen bau- und kunsthistorisch sehr wertvollen Bau-
teile und Fragmente aus sieben Jahrhunderten im Original
zu bewahren. 

Mit „Weihnachtskrippen in Heilig Geist …” konnte ein wich-
tiges Zeugnis der Stadtgeschichte geöffnet werden, das mit
seinen Spuren aus  über sieben Jahrhunderten selbst eine
Geschichten erzählende Sammlung ist. 
Die Krippensammlung Mechthild Ringguths vermittelt die
frohe Hoffnung der Menschen indem sie die Weihnachtsge-
schichte in den unterschiedlichsten Interpretationen der Völ-
ker unserer Erde bildhaft erzählt. 

Eröffnung der Weihnachtssaison 2008
im Krippenmuseum

Ende November, pünktlich zum 1. Advent, begann im Nord-
deutschen Krippenmuseum in der Heilig-Geist-Kirche in
Güstrow die Weihnachtssaison. Bürgermeister Schuldt, Vor-
sitzender der Weihnachtskrippen in Heilig Geist - Mechthild
und Dr. Rudolf Ringguth-Stiftung, begrüßte über 150 Gäs-
te, Mitglieder des Beirates, des Freundeskreises und des
Vorstandes der Krippenstiftung, Persönlichkeiten aus der
Politik sowie Partner zahlreicher Einrichtungen, um sich für
die gute Zusammenarbeit im ersten Jahr des Bestehens zu
bedanken. Besonders freute er sich, den neuen Kunstfüh-
rer über die Heilig-Geist-Kirche zu präsentieren. Die vierfar-
bige Broschüre umfasst 32 Seiten und wurde durch die
Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Kunstverlag Peda in
Passau herausgegeben.
Sie ist sofort im Krippenmuseum zum Preis von 3,50 Euro
erhältlich. Seit seiner Eröffnung besuchten rund 10 Tausend
Gäste das Museum.

Güstrow-Information ab Januar in neuem Domizil!
Franz-Parr-Platz 10 – Museum der Barlachstadt, so lautet
die neue Adresse der Güstrow-Information ab dem 5. Janu-
ar 2009. Die Vorbereitungen für den Umzug laufen bereits
auf Hochtouren. Der reibungslose Ablauf des Weihnachts-
geschäftes für unsere Kunden ist jedoch bis einschließlich
24.12.2008, 13:00 Uhr, garantiert. Danach muss die Güs-
trow-Information bis zum 05.01.2009 wegen erforderlicher
Umbauarbeiten geschlossen bleiben. Die öffentliche Nacht-
wächterführung am  26.12.2008 fällt aus, die nächste startet
am 02.01.2009 um 17:00 Uhr ab Franz-Parr-Platz 10. Am 5.
Januar begrüßen wir Sie sehr herzlich in den neuen, freund-
lichen und modernen Räumlichkeiten, die dann auch über
einen behindertengerechten Zugang verfügen. Wie gewohnt
erwartet Sie auch am neuen Standort unser freundliches
Serviceteam mit einem breiten Leistungsangebot. Darüber
hinaus stehen Ihnen im Rahmen unserer Öffnungszeiten die
musealen Räumlichkeiten für einen Besuch zur Verfügung.
Sie erreichen uns weiterhin unter: Tel.: 03843 681023; Fax:
682079, E-Mail: info@guestrow-tourismus.de, Internet:
www.guestrow-tourismus.de. Wir bedanken uns für Ihr
Verständnis.

Zu Weihnachten: Eintrittskarten für so ziemlich jede Gelegen-
heit. Bei uns in Vorverkauf unter 03843 681023, sowie allerlei

andere Überraschungen!

¬ Barlachstadt Güstrow
• Nachtwächterführungen-im Dezember freitags um 17:00 Uhr
• Weihnachtsoratorium 08.12.
• Roland Kaiser 20.12.
• Klavierkonzert mit Wassilij Kulikow 21.12.
• Musical-Fieber 31.12.
• Silvesterparty im Bürgerhaus 31.12.
• Die HEXER-Magic - Show 16.01.09
• Frühlingsgala 08.03.09
• Best of Irish Dance 03.04.09
• Baumann und Clausen 04.04.09

¬ Rostock
• Holiday on Ice 11.-14.12.
• Ina Müller 18.12.
• Zauberhafte Weihnacht 20.12.
• Helene Fischer 09.01.09
• Helmut Lotti 15.01.09
• Annett Louisan 15.02.09
• Afrika, Afrika 19.-20.02.09

¬ Schwerin
• Ab sofort Kartenvorverkauf für die BUGA 2009

(23. April bis 11. Oktober 2009)
• Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 19.12.
• Winterfest des Schlagers 25.12.
• Helene Fischer 10.01.09
• Militär – und Blasmusikparade 17.01.09
• Andrea Berg 07.02.09
• Baumann und Clausen 14.03.09

¬ Linstow
• Die volkstümliche Musikantenparade 08.03.09

¬ Festspiele Mecklenburg-Vorpommern - die neuen Ange-
bote 2009

• Auf zur musikalischen Landpartie u. a. mit Viviane Hagner,
Kent Nagano, Fauré Quartett, Gábor Boldoczki, Daniel Hope,
Justus Frantz, Patricia Kaas, Julia Fischer, Martin Helm-
chen u. v. a.

Güstrow-Information, Domstraße 9, 18273 Güstrow 
Telefon: 03843 681023
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NEU!!!

Französische
Krippe mit ca. 250
Figuren und Lüne-
burger Heidekrippe
mit ca. 120 Figuren.
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29.12.08 - 04.01.09 geschlossen
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